
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/9/17 13R58/99y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1999

Norm

AO §66

KO §193

Rechtssatz

§ 66 AO ist auf den Zahlungsplan analog anzuwenden. Ein Antrag nach § 66 Abs 1 AO ist auch nach Aufhebung des

Konkursverfahrens und Erhalt einer quali zierten Mahnung, jedoch nur bis zum aliquoten Wiederau eben der

Forderung möglich. De

Entscheidungstexte

13 R 58/99y

Entscheidungstext LG Eisenstadt 17.09.1999 13 R 58/99y
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